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Steffen Kohrt, Rechtsanwalt, und Till Morstadt, Rechtsanwalt, beide Bangkok

Regionale Vertriebszentren in Thailand
Investitionsrechtliche und steuerliche �berlegungen

Thailand ist aus vielf�ltigen geostrategischen Gr�n-
den ein �beraus interessanter Standort f�r Investoren
aus dem Ausland. Der folgende Beitrag konzentriert
sich auf die Darstellung, welchen rechtlichen Vor-
gaben die Vertriebsaktivit�ten ausl�ndischer Investo-
ren in dem ostasiatischen K�nigreich unterliegen
und nicht zuletzt welche F�rdermaßnahmen in An-
spruch genommen werden k�nnen.

I. Einleitung

Die Corona-Krise hat dazu gef�hrt, dass das Interesse an
Neuinvestitionen im Ausland derzeit eher gering ist. Gerade
jetzt sollten Unternehmen allerdings die Zeit nutzen, strate-
gische �berlegungen anzustellen und zu �berlegen, wie sich
Liefer- und Vertriebsketten sinnvoll erweitern lassen, nicht
zuletzt um flexibler auf Krisen reagieren zu k�nnen. Thai-
land ist diesbez�glich nach wie vor ein sehr interessanter
Standort. Dies liegt neben seiner zentralen Lage innerhalb
der ASEAN-Staatengemeinschaft, seiner gut ausgebauten
Infrastruktur und dem starken Binnenmarkt auch an den at-
traktiven Investitionsf�rderprogrammen. Thailand bietet zu-
dem Zugang zu kosteng�nstigen und gut ausgebildeten Ar-
beitskr�ften, einen wettbewerbsf�higen K�rperschaftsteuer-
satz (derzeit 20%) und ein breites Netz an Freihandelsab-
kommen.

II. Investitionsrechtliche Rahmenbedingungen

1. Allgemeines

Ausl�ndische Investitionen werden in Thailand in der Regel
�ber Kapitalgesellschaften strukturiert. In Thailand steht
hierf�r die sog. Company Limited (Co., Ltd.) zur Verf�gung.
Hierbei handelt es sich um eine haftungsbeschr�nkte Kapi-
talgesellschaft, die im Wesentlichen mit der deutschen Ge-
sellschaft mit beschr�nkter Haftung (GmbH) vergleichbar
ist.

Ausl�ndischen Investoren ist es jedoch nur in eng umgrenz-
ten Bereichen m�glich, Gesch�ftst�tigkeiten in Thailand
auszuf�hren. Der sog. Foreign Business Act regelt die Rah-
menbedingungen, unter denen Ausl�nder in Thailand ge-
sch�ftlich aktiv werden k�nnen.1 Ausl�nder im Sinne des
Foreign Business Act sind alle nat�rlichen Personen, die
nicht die thail�ndische Staatsb�rgerschaft besitzen, oder ju-
ristische Personen, die nicht in Thailand registriert sind, so-
wie juristische Personen, die zwar in Thailand registriert
sind, deren Anteil aber zu 50% oder mehr von den beiden
zuvor genannten Personengruppen gehalten werden.2

Der Foreign Business Act regelt, dass es mehrheitlich aus-
l�ndisch investierten Gesellschaften gar nicht oder nur unter
bestimmten Bedingungen m�glich ist, in Thailand gesch�ft-
lich aktiv zu werden.3 Zur Abdeckung der genehmigungsf�-
higen Gesch�ftsaktivt�ten ist grunds�tzlich die Einholung
einer sog. Foreign Business License pro Gesch�ftsaktivit�t
erforderlich.4 Das komplexe und zeitintensive Antragsver-
fahren ist in thail�ndischer Sprache beim Ministry of Com-

merce zu durchlaufen. Neben einem Businessplan m�ssen
besondere Gr�nde daf�r dargelegt werden, warum die Bet�-
tigung durch den ausl�ndischen Investor positive Auswir-
kungen auf die thail�ndische Volkswirtschaft entfaltet und
wie Know-how nach Thailand transferiert wird. Auch wenn
die Anforderungen hier nicht allzu hoch sind, ist es wichtig,
dies im Rahmen der Antragserstellung entsprechend darzu-
stellen. In der Regel dauert der Genehmigungsprozess f�r
eine Foreign Business License ca. vier bis sechs Monate.

Pro Foreign Business License ist ein Mindestkapital von
3 Mio. THB (ca. 85000 EUR) einzubezahlen, wobei das
Ministry of Commerce das erforderliche Kapital in Abh�n-
gigkeit zu dem eingereichten Businessplan anheben kann.5

Die Kapitalanforderungen basieren auf den darin dargestell-
ten durchschnittlichen j�hrlichen Kosten, wobei 25% hier-
von als Kapital zu registrieren und innerhalb von sechs Mo-
naten voll einzuzahlen sind.6

2. Vertriebsaktivit�ten

Stellt das Unternehmen eigene Produkte in Thailand her,
d�rfen diese auch von der vollst�ndig ausl�ndisch investier-
ten Produktionsgesellschaft vertrieben werden, sodass es
keiner investitionsrechtlichen Genehmigung bedarf. Dies
gilt ebenso f�r den Export, der nicht den Beschr�nkungen
des Foreign Business Act unterf�llt.

Werden die vertriebenen Produkte jedoch nicht vom Unter-
nehmen selbst in Thailand hergestellt, sind Einzel- und
Großhandelsaktivit�ten grunds�tzlich nur erlaubt, wenn zu-
vor eine Foreign Business License eingeholt wird. Wichtig
ist in diesem Zusammenhang die Definition der Vertriebsar-
ten, da sich diese nicht vollst�ndig mit dem Allgemeinver-
st�ndnis decken:

– Großhandel („Wholesale“) umfasst Verk�ufe an Wiederver-
k�ufer oder – soweit die G�ter in das Produkt einfließen –
Produzenten.

– Einzelhandel („Retail“) dagegen umfasst nur Verk�ufe an
Endnutzer (nicht zwangsl�ufig Verbraucher).

Dies f�hrt oft dazu, dass Unternehmen beide Aktivit�ten be-
treiben, bspw. wenn Maschinen zum einen an Produzenten,
die diese selbst nutzen („Retail“), zum anderen aber auch an
z.B. Systemintegratoren oder H�ndler verkauft werden
(„Wholesale“).

Eine Ausnahme gilt f�r Unternehmen mit einem voll einge-
zahlten Eigenkapital in H�he von 100 Mio. THB (ca.
2,8 Mio. EUR) pro Vertriebsaktivit�t. Sie bed�rfen auch bei
ausl�ndischer Anteilsmehrheit keiner Foreign Business
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1 Foreign Business Act B.E. 2542 (1999).
2 Sec. 4 Foreign Business Act B.E. 2542 (1999).
3 Liste 1, 2, und 3 im Anhang zum Foreign Business Act B.E. 2542

(1999).
4 Sec. 17 Foreign Business Act B.E. 2542 (1999).
5 Sec. 14 Foreign Business Act B.E. 2542 (1999).
6 Cl. 2 Ministerial Regulation Prescribing the Minimum Capital and Pe-

riod for Bringing or Remitting the Minimum Capital into Thailand B.E.
2545 (2002).
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License.7DerVorteil dieser Struktur liegt darin, dass nach der
Registrierung der Kapitalerh�hung ohne Weiteres mit der
Aus�bung der Gesch�ftsaktivit�t begonnen werden kann.
Das eingezahlteKapital kann frei als Betriebskapital verwen-
det oder ggf. auch als Darlehen an das Mutterhaus zur�ckge-
f�hrt werden. F�r Letzteres ist allerdings grunds�tzlich wie-
derumeineForeignBusiness Licence erforderlich.

Sofern beabsichtigt ist, sowohl Einzel- als auch Großhandel
zu betreiben, wird durch das Ministry of Commerce eine
Foreign Business License jeweils nur f�r einen der beiden
Vertriebskan�le gew�hrt, um zumindest einen der beiden
Vertriebswege f�r thail�ndische Mitbewerber offen zu
halten. Insoweit ist/sind einer der beiden oder auch beide
Vertriebskan�le �ber eine Kapitalerh�hung (100 Mio. THB
– ca. 2,8 Mio. EUR pro Aktivit�t) abzudecken.

Eine Großhandelslizenz l�sst sich dar�ber hinaus unter be-
sonderen Voraussetzungen auch �ber das Board of Invest-
ment erlangen.

3. Investitionsf�rderung durch das Board
of Investment

Als Alternative zur Einholung einer Foreign Business Li-
cense k�nnen ausl�ndische Investoren ihre Gesch�ftsaktivi-
t�ten �ber eine Investitionsf�rderung durch das Board of In-
vestment (BOI) strukturieren. Das BOI ist die Investitions-
f�rderbeh�rde Thailands und bietet sowohl ausl�ndischen
als auch inl�ndischen Investoren Investitionserleichterun-
gen.8

F�r Unternehmen, die eine Investitionsf�rderung erhalten,
besteht grunds�tzlich die M�glichkeit, von den Beschr�n-
kungen des Foreign Business Act f�r Aktivit�ten befreit zu
werden, die von der jeweiligen F�rderkategorie abgedeckt
sind.9 Zudem werden, je nach F�rderkategorie, zus�tzliche
Investitionsanreize gew�hrt, wie z. B. Befreiung von der
K�rperschaftsteuer und Importz�llen. Daneben werden
grunds�tzlich die folgenden nicht-steuerlichen Investitions-
f�rderungen gew�hrt:

– M�glichkeit, die zugrunde liegende Kapitalgesellschaft voll
in ausl�ndischer Hand zu halten;

– M�glichkeit, f�r Unternehmenszwecke Land zu erwerben;10

– vereinfachtes Verfahren zur Beantragung von Visa und Ar-
beitserlaubnissen f�r ausl�ndische Spezialisten;

– Gewinne k�nnen ohne Einschr�nkungen repatriiert werden.11

Im Gegensatz zum Antragsverfahren beimMinistry of Com-
merce ist das BOI-Verfahren investorenfreundlich ausgestal-
tet. Das Antragsverfahren wird in englischer Sprache durch-
gef�hrt. Bei sorgf�ltiger Vorbereitung eines BOI-Antrages
ist mit der Gew�hrung einer Investitionsf�rderung innerhalb
von ca. drei bis vier Monaten zu rechnen.

Im Rahmen von Vertriebsaktivit�ten kommen die folgenden
F�rderkategorien in Betracht:

a) F�rderkategorie „Trade and Investment Support
Office“

Die F�rderkategorie „Trade and Investment Support Office“
(TISO) erm�glicht es Unternehmen, die Gesch�ftsaktivit�-
ten

– Markterkundung,

– Großhandel mit Maschinen und Anlagen sowie deren Kom-
ponenten und

– After-Sales Services (allerdings kein isolierter Verkauf von
Ersatzteilen an Endnutzer, da dies als Retail verstanden wird)

�ber das BOI abzudecken.12

Die TISO-F�rderung setzt voraus, dass ab dem dritten Jahr
Verwaltungskosten in einer H�he von mindestens
10 Mio. THB (ca. 280000 EUR) pro Jahr nachgewiesen
werden. Die zugrunde liegende Kapitalgesellschaft muss da-
r�ber hinaus mit einem Mindestkapital in H�he von
1 Mio. THB (ca. 28000 EUR) ausgestattet werden und min-
destens 1 Mio. THB in Anlageverm�gen (Computer, B�ro-
ausstattung, Werkzeuge etc.) investiert haben.13 Einzelheiten
h�ngen allerdings vom Businessplan ab, insbesondere dem
zu erwartenden Transaktionsvolumen.

Die TISO-F�rderung unterliegt der F�rdergruppe B2 und
gew�hrt nur die vorbenannten nicht-steuerlichen Anreize.
Soweit weitere Aktivit�ten, wie beispielsweise Einzelhan-
del, ausgef�hrt werden sollen, muss hierf�r wiederum eine
Foreign Business License eingeholt oder das Kapital ent-
sprechend erh�ht werden.

b) F�rderkategorie „International Business Center“

F�r Unternehmen, die beabsichtigen, sowohl Produkte in
Thailand als auch �berregional zu vertreiben, ist die F�rder-
kategorie „International Business Center“ (IBC) von Inte-
resse.14 Projekte in dieser F�rderkategorie erhalten neben
den vom BOI gew�hrten Investitionserleichterungen ab ei-
ner gewissen Gr�ße zus�tzlich Steuererleichterungen, die
vom Revenue Department gew�hrt werden.

aa) Investitionsf�rderung durch das Board of Investment

Um in den Genuss der BOI-F�rderung zu kommen, muss
die Kapitalgesellschaft ein registriertes und einbezahltes
Stammkapital in einer H�he von mindestens 10 Mio. THB
(ca. 280000 EUR) nachweisen sowie mindestens 10 qualifi-
zierte Arbeitskr�fte besch�ftigen.15 Die folgenden Ge-
sch�ftst�tigkeiten des IBC werden vomBOI gef�rdert:

(1) Allgemeine Gesch�ftsf�hrung, Gesch�ftsplanung und ge-
sch�ftliche Zusammenarbeit,

(2) Beschaffung von Rohmaterialien und Teilen,

(3) Forschung und Entwicklung von Produkten,

(4) technischer Support,

662 RIW 11/2020 Kohrt/Morstadt, Regionale Vertriebszentren in Thailand

7 Ziff. 14, Liste 3 im Anhang zum Foreign Business Act B.E. 2542
(1999).

8 Sie ist direkt dem B�ro des Premierministers unterstellt und ist die
Hauptkoordinierungsstelle f�r Investitionen in Thailand. Das Board of
Investment unterh�lt 14 Auslandsstellen, u. a. in Frankfurt, Peking, Paris,
Tokio und NewYork.

9 Ziffer 7, Announcement of the Board of Investment – No. 2/2557, Poli-
cies and Criteria for Investment Promotion, abrufbar unter: ahttp://
www.boi.go.th/upload/content/newpolicy-announcement%20as%20of
%2020_3_58_23499.pdfA (Stand: 15. 6. 2020).

10 Sec. 27 Investment Promotion Act B.E. 2520 (1977).
11 Sec. 31 Investment Promotion Act B.E. 2520 (1977).
12 Section 7 (Service and Public Utilities), Activity 7.7 (Trade and Invest-

ment Support Office – TISO), List of Activities Eligible for Investment
Promotion, Announcement of the Board of Investment – No. 2/2557
(Fn. 9).

13 Ziffer 6. 3. 1, Announcement of the Board of Investment – No. 2/2557,
Policies and Criteria for Investment Promotion (Fn. 9).

14 Section 7 (Service and Public Utilities), Activity 7.34 (International Bu-
siness Center – IBC), List of Activities Eligible for Investment Promo-
tion, Announcement of the Board of Investment – No. Sor. 6/2561, ab-
rufbar unter: ahttps://www.boi.go.th/upload/content/S6_2561_EN_5c
496fa941e85.pdfA (Stand: 15. 06. 2020).

15 Section 7 (Service and Public Utilities), Activity 7.34 (International Bu-
siness Center – IBC), List of Activities Eligible for Investment Promo-
tion, Announcement of the Board of Investment – No. Sor. 6/2561
(Fn. 14).

 2 / 4



 

(5) Marketing und Verkaufsf�rderung,

(6) Personalmanagement und -training,

(7) Finanzberatung,

(8) Wirtschafts- und Investitionsanalyse und -forschung,

(9) Kreditmanagement und -kontrolle,

(10) Finanzmanagement als Treasury Center,

(11) internationale Handelst�tigkeit (Groß- und Einzelhandel),

(12) Großhandelsaktivit�ten innerhalb Thailands,

(13) andere unterst�tzende Dienstleistungen, die vom Revenue
Department festgelegt werden.

Ein IBC muss mindestens eine der unter (1)–(10) genannten
Dienstleistungen an verbundene Unternehmen in mindes-
tens einem Land außerhalb Thailands erbringen. Weitere
Gesch�ftsaktivit�ten w�ren wiederum �ber eine Foreign
Business License, eine zus�tzliche BOI-F�rderung oder eine
Kapitalerh�hung abzudecken.

Die gew�hrte Investitionsf�rderung geh�rt der Kategorie B1
an.16 Hierzu z�hlt neben den vorgenannten nicht-steuerli-
chen F�rderungen auch die Ausnahme von Einfuhrz�llen
f�r die Einfuhr von Ger�ten.

bb) Steuerf�rderung durch das Revenue Department

Das thail�ndische Revenue Department gew�hrt IBCs unter
den folgenden Voraussetzungen Steuerverg�nstigungen:17

– Mindestkapitalisierung der IBC-Gesellschaft (10 Mio. THB
– ca. 280000 EUR);18

– j�hrliche Kosten (ausgenommen sind Verkaufskosten) in
Thailand in einer H�he von mindestens 60 Mio. THB (ca.
1,7 Mio. EUR);19

– Besch�ftigung von mindestens zehn qualifizierten Arbeits-
kr�ften;20

– die Beantragung erfolgt – anders als bei anderen BOI-Antr�-
gen – beim Revenue Department.21

Es werden u.a. die folgenden Steuerverg�nstigungen f�r ei-
nen Zeitraum von bis zu 15 Jahren gew�hrt:22

(1) Gewinne aus der Erbringung von Dienstleistungen an ver-
bundene Unternehmen unterliegen statt dem Regelsteuer-
satz von 20% einem gestaffelten K�rperschaftsteuersatz:23

Reduzierter KSt.-Satz J�hrliche Kosten in Thailand

8% 60 Mio. THB

5% 300 Mio. THB

3% 600 Mio. THB

(2) Dividenden, die das IBC von verbundenen Unternehmen er-
h�lt, sind k�rperschaftsteuerbefreit.24

(3) Dividenden, die an im Ausland ans�ssige und in Thailand
nicht gesch�ftlich t�tige Gesellschafter des IBC gezahlt
werden, sind quellensteuerbefreit, sofern diese Dividenden
aus k�rperschaftsteuerbefreitem Einkommen des IBC stam-
men.25

(4) Zinsen, die an ausl�ndische Unternehmen gezahlt werden,
sind quellensteuerbefreit, sofern das zugrundeliegende Dar-
lehen vom IBC aufgenommen wurde, um selbst Darlehen
an verbundene Unternehmen innerhalb oder außerhalb
Thailands zu gew�hren.26

(5) Einkommen aus der Erbringung von Finanzdienstleistun-
gen unterliegt nicht der Specific Business Tax (eine beson-
dere Form der Gewerbesteuer).27

Gewinne aus Handelsaktivit�ten sind nicht steuerlich gef�r-
dert.

F�r den Fall, dass eine IBC-Gesellschaft die vorgenannten
Voraussetzungen nicht erf�llt, entfallen die Steuererleichte-
rungen r�ckwirkend f�r das jeweilige Gesch�ftsjahr.28 Vor
diesem Hintergrund sollten diese Vorgaben im Rahmen der
Investitionsplanung und -durchf�hrung streng beachtet wer-
den.

Unternehmen, die zuvor eine Steuerf�rderung in den Vor-
g�nger-Kategorien Regional Operating Headquarters, In-
ternational Headquarters oder International Trading Cen-
tre erhalten haben, k�nnen die oben genannten Privilegien
beantragen, sofern sie die f�r IBC geltenden Vorausset-
zungen erf�llen. F�r diese Unternehmen gilt jedoch die
Besonderheit, dass sie die Voraussetzungen in jedem Ge-
sch�ftsjahr erf�llen m�ssen, da die Privilegien ansonsten
ab dem ersten Jahr (retroaktiv) widerrufen werden k�n-
nen.29

Festangestellte ausl�ndische Mitarbeiter des IBC, die die
folgenden Voraussetzungen erf�llen, k�nnen eine Steuerer-
leichterung in Form einer Pauschalbesteuerung des Gehalts
in H�he von 15% beantragen:30

(1) Sofern das Unternehmen neben der IBC-T�tigkeit und/oder
der internationalen Handelst�tigkeit noch weitere Ge-
sch�ftst�tigkeiten aus�bt, m�ssen die IBC-T�tigkeit und/
oder die internationale Handelst�tigkeit mindestens 70%
der Gesamteinnahmen ausmachen.

(2) Der Ausl�nder muss mindestens 180 Tage pro Jahr in Thai-
land leben, d.h. einen Steuerwohnsitz in Thailand begr�n-
det haben.

(3) Der Ausl�nder muss vom IBC ein durchschnittliches Mo-
natseinkommen in H�he von 200000 THB (ca. 5700 EUR)
beziehen.

(4) Der Ausl�nder muss eine Arbeitserlaubnis als qualifizierter
Experte vom Department of Empoloyment des Ministry of
Labour erhalten haben.

Die Pauschalbesteuerung ist gerade f�r Gesch�ftsf�hrungs-
personal von großem Interesse, da hier ein besonders hohes
Steuereinsparpotential besteht.31 Zu beachten ist allerdings,
dass im Rahmen der Pauschalbesteuerung keine abzugsf�hi-
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16 Section 7 (Service and Public Utilities), Activity 7.34 (International Bu-
siness Center – IBC), List of Activities Eligible for Investment Promo-
tion, Announcement of the Board of Investment – No. Sor. 6/2561
(Fn. 14).

17 Royal Decree No. 674 B.E. 2561 (2018).
18 Sec. 11 (1) Royal Decree No. 674.
19 Sec. 13 (2) Royal Decree No. 674.
20 Sec. 11 (2) Royal Decree No. 674.
21 Sec. 12 Royal Decree No. 674.
22 Sec. 12 Royal Decree No. 674.
23 Sec. 7 Royal Decree No. 674.
24 Sec. 8 Royal Decree No. 674.
25 Sec. 14 (1) Royal Decree No. 674.
26 Sec. 14 (2) Royal Decree No. 674.
27 Sec. 9 Royal Decree No. 674.
28 Sec. 13 Royal Decree No. 674.
29 Sec. 15 Royal Decree No. 674.
30 Sec. 4 Royal Decree No. 674. Ansonsten erfolgt die Besteuerung des

Einkommens auf der Grundlage eines progressiven Steuersatzes gem�ß
Chapter 3, Title 2, Income Tax Schedule (1) des Revenue Code:
1–150000 THB: 0%, 150001–300000 THB: 5%, 300001–
500000 THB: 10%, 500001–750000 THB: 15%, 750001–
1000000 THB: 20%, 1000001–2000000 THB: 25%, 2000001–
5000000 THB:30%; ab5000001 THB:35%.

31 Vgl. hierzu im Einzelnen bereits:Morstadt/Frank-Fahle, Mitarbeiterent-
sendung und -versetzung nach Thailand, PIStB 2017, 24 (28/29).
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gen Aufwendungen und Steuerfreibetr�ge geltend gemacht
werden k�nnen.32

III. Zusammenfassung

Thailands geografische Lage inmitten der ASEAN-Staaten,
seine gut ausgebaute Infrastruktur und eine investoren-
freundliche Politik sprechen f�r den Investitionsstandort
Thailand, insbesondere f�r Unternehmen, die in ASEAN ak-
tiv werden wollen, um bspw. ein Gegengewicht zu Aktivit�-
ten in China zu schaffen. Das thail�ndische BOI bietet eine
Vielzahl von Investitionsf�rderungen, die den Aufbau einer
regionalen Vertriebsstruktur in Thailand beg�nstigen: Zum
einen lassen sich ausl�ndische Direktinvestitionen im Regel-
fall �ber das BOI so strukturieren, dass sie vollst�ndig in
ausl�ndischer Hand gehalten werden k�nnen (fully foreign-
owned). Zum anderen werden je nach Gesch�ftsaktivit�t und
Gr�ße attraktive Steuerverg�nstigungen gew�hrt. Je nach
geplanter Aktivit�t kann der Gr�ndungs- und Genehmi-
gungsprozess recht aufwendig sein. Einmal abgeschlossen,
sind die administrativen Erfordernisse jedoch gering.

Steffen Kohrt

Seit 2014 Senior Consultant in der Kanzlei
Lorenz & Partners in Bangkok. Er ist auf Han-
dels- und Gesellschaftsrecht, Ausl�nderinves-
titionsrecht, Arbeitsrecht sowie den Bereich
internationaler Besteuerung spezialisiert.

Till Morstadt

Seit 2004 Equity-Partner der Kanzlei Lorenz
& Partners. Er ber�t ausl�ndische Unterneh-
men zu den Themen Investment, Steuern und
Recht in Thailand und S�dostasien.

Thomas Kollruss, Frankfurt a.M.

Steuerautonomie der Mitgliedstaaten und
asymmetrische Verlustverrechnungspflicht
Eine exemplarische Analyse anhand der deutschen Gewerbesteuer

Der vorliegende Beitrag untersucht, ob die EuGH-
Rechtsprechung zu finalen Betriebsst�ttenverlusten
mit mit der Entscheidung Bevola/Trock (EuGH,
RIW 2018, 544) bereits abgeschlossen ist („end of
the line“) oder in Bezug auf reine Freistellungsbe-
triebsst�tten wom�glich noch eine Fortentwicklung
bzw. Ausdifferenzierung erf�hrt, ggf. auf der Ver-
h�ltnism�ßigkeitsebene. Die j�ngste Entscheidung
des EuGH in der Rs. Aures (RIW 2020, 236) k�nnte
darauf hindeuten. Fraglich ist, ob sich die EuGH-
Entscheidung Bevola/Trock zum Abzug finaler Be-
triebsst�ttenverluste auf reine Freistellungsbetriebs-
st�tten und Deutschland, insbesondere in gewerbe-
steuerlicher Hinsicht �bertragen l�sst. �bergeordnet
geht es um die zentrale Frage, ob ein Mitgliedstaat
ausl�ndische Verluste qua Unionsrecht auch dann
zum Abzug zulassen muss, wenn er keine Besteue-
rungshoheit �ber die ausl�ndische Quelle hat oder
aus�bt bzw. ob eine asymmetrische Verlustverrech-
nungsverpflichtung f�r die Mitgliedstaaten besteht.
Betroffen ist damit das Spannungsverh�ltnis zwi-
schen mitgliedstaatlicher Steuerautonomie, unions-
rechtlicher Verpflichtung und grundlegenden Be-
steuerungsprinzipien, wie der Besteuerung nach der
wirtschaftlichen Leistungsf�higkeit und nach dem
Territorialit�tsprinzip.

I. Ausgangslage und Fragestellung

Nach der EuGH-Entscheidung Timac Agro (C-388/14)1 gin-
gen die herrschende Meinung und der Bundesfinanzhof2 da-
von aus, dass finale Verluste aus reinen DBA-Freistellungs-

betriebsst�tten in Deutschland unionsrechtlich nicht abgezo-
gen werden m�ssen. Aus der ergangenen Entscheidung Be-
vola/Trock (C-650/16)3 zu einem d�nischen Stammhaus mit
finnischer Betriebsst�tte scheint nunmehr Gegenteiliges zu
folgen. In der Literatur werden die Implikationen dieser Ent-
scheidung kontrovers diskutiert.4 Auf Basis der Bevola/
Trock-Entscheidung hat sich das FG Hessen j�ngst f�r einen
Abzug finaler Verluste aus einer englischen DBA-Freistel-
lungsbetriebsst�tte beim deutschen Stammhaus ausgespro-
chen und die Revision an den BFH zugelassen.5 Die erstin-
stanzliche Rechtsprechung6 spricht sich sogar f�r den Abzug
der finalen Verluste aus ausl�ndischen Betriebsst�tten bei
der Gewerbesteuer des deutschen Stammhauses aus, ob-
gleich Deutschland gewerbesteuerlich �ber ausl�ndische
Betriebsst�tten unilateral und von Anfang an keine Steuer-
hoheit aus�bt und nach dem Territorialit�tsprinzip7 be-
steuert. Im Wesentlichen st�tzt die erstinstanzliche Recht-
sprechung ihre Entscheidung auf den Grundsatz der Be-
steuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsf�higkeit. So

32 In Thailand k�nnen nur in geringem Umfang abzugsf�hige Aufwendun-
gen (bspw. f�r Einkommen aus unselbstst�ndiger Arbeit: 50%, maximal
jedoch 100000 THB (ca. 2800 EUR)) und Steuerfreibetr�ge (bspw. per-
s�nlicher Freibetrag: 60000 THB (ca. 1700 EUR), falls Ehegatte kein
Einkommen hat 60000 THB (ca. 1700 EUR) sowie Kinderfreibetrag
pro Kind: 30000 THB (ca. 850 EUR)) geltend gemacht werden.

1 Vgl. EuGH, Urteil v. 17. 12. 2015, C-388/14, Timac Agro, ECLI:EU:C:
2015:829 = RIW 2016, 315.

2 Vgl. BFH, Urteil v. 22. 2. 2017, I R 2/15, BStBl II 2015, 709 = RIW
2016, 315.

3 Vgl. EuGH (Große Kammer), Urteil v. 12. 6. 2018, C-650/16, A/S Bevo-
la/Jens W. Trock, ECLI:EU:C:2018:424 = RIW 2018, 544.

4 Vgl. zum Diskussionsstand Mitschke, IStR 2018, 923; Ismer/Kandel,
IStR 2019, 717; Hummel, in: FS L�dicke 2019, S. 311 ff.; Kempf, in: FS
L�dicke, 2019, S. 375 ff.

5 Vgl. FG Hessen, Urteil v. 4. 9. 2018, 4 K 385/17, IStR 2018, 920.
6 Vgl. FG Hessen, Urteil v. 4. 9. 2018, 4 K 385/17, in Anlehnung an BFH,

Urteil v. 9. 6. 2010, I R 107/09, DStR 2010, 1611 = RIW 2010, 730; FG
Niedersachsen, Urteil v. 28. 11. 2019, 6 K 69/17, ECLI:DE:FGNI:2019:
1128.6K69.17.00.

7 Vgl. § 2 Abs. 1 GewStG.
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